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Schweizerisches

herausgegeben

vom

schweizerischen Forstverein
unter der Redaktion

des

Forstverwalters Wala v. Vreyerz.

VI. Jahrgang. 5» Mai. I83S.

Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt t Bogen stark

in der Hegner'schen Buchdruckern in Lenzburg, zum Preise von 2 Fr 50 Rl>
franko Schweizergebiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, das

i Journal zu diesem Preise zu liefer».

Cinladung zum Besuche der Versammlung
des schweiz. Forstvereins in Luzern.

Dem dießjährigen Konnte wurde von der letzten Versamm-
lung in Ahur frei gestellt, die VersammlnngStage nach Gutfin-
den hrEkgUAA^em der Somnicrmonatc festzusetzen. Es glaubte
aber', dieselben nicht so weit in den Sommer hinein, wie letztes

Jahr, verlegen zu sollen, einerseits um nicht mit andern Ver-
cinSversammlungen in Verwicklung zu kommen, und anderseits
damit die, welche den Verein besuchen wollen, durch den, hier
gewöhnlich später, starken Zudrang von Reisenden auf keinerlei
Weise beengt werden. In dieser Ansicht wurde das Konnte um
so mehr bestärkt, da die umliegenden Waldungen, in welche
die Erkursionen vorgenommen werden, nicht so hoch im Gebirge
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- 90 -
liegen, als daß man noch am Ende Brachmonatö allda Schnee

zu befürchten hätte. Ja der Rigi und selbst der Pilatus werden

zu dieser Zeit bereits schon bäufig bestiegen.

Das Konnte ladet daher alle Mitglieder des schweizerischen

Forstvcreins, sowie alle Fachgenossen und Freunde des Forstwc-

sens, welche an der dießjährigcn VcrcinSversammlung Antheil
nehmen wollen, freundschaftlichst ein, sich auf den S4., S»
und SS. Brachmonat (Juni) in Luzcrn cinzufindcn.

Für diese Versammlung ist unter Vorbehalt der Bestätigung
der anwesenden Vereinömitglieder und unter Vorbehalt allzu
schlechter Witterung folgende Tagesordnung festgesetzt,

n) Sonntag Nachmittags Empfang der Ankommenden im

Kasino
1,) Montag Morgens um 7 Uhr Verhandlungen im großen

Saal in gedachtem Gesellschaftshause, um (2 Uhr Mittag-
essen allda. Nachmittag um 1 Uhr Exkursion in den Halte-
wald mit Berührung des westlichen Saumes der Birchegg.

c) Dienstag Erkursion für den ganzen Tag. Um 7 Uhr Mo»
gens in Gütschwald über den Sonncnberg nach dem Keller-
Hofwalde und von dort in die Waldungen der Umgegend
des HerrgottswaldcS; Rast allda oder in der Neualp, je

nach Witterung, mit Erfrischungen, Nachmittags Fortsetzung
der Erkursion. Abends zurück nach Luzern.

Luzern, den 26. April 1855.
Namens des Konnte

der Präsident: L. K. Amrhyn.

Themata
für die Forstvereinsversammlung in Luzern 1855.

1. Themata, welche bei frühern Versammlungen
aufgestellt wurden, aber bisher noch nicht besonders
behandelt wurden, oder stetes Interesse gewähren.

1) In welchem Alter können durch Saat oder Pflanzung er-

zogcne Waldbestände ohne Nachtheil des Holzwuchses dem
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